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§ 27 NO GAG 1977 Witwen- und
Witwerversorgung

NO GAG 1977 - NO Gemeindearztegesetz 1977

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Bezlglich des Anspruches auf Witwen- und Witwerversorgung bzw. auf Versorgung des hinterbliebenen
eingetragenen Partners, der Begriffe, die flr die Ermittlung des Witwen- und Witwerversorgungsgenusses und des
Versorgungsgenusses der hinterbliebenen eingetragenen Partner mafRgebend sind, der HOohe des monatlichen
Versorgungsgenusses, der Verminderung, des Verlustes und allfalligen Wiederauflebens des Versorgungsanspruches
gelten die Bestimmungen der Gemeindebeamtendienstordnung 1976, LGBI. 2400.

(2) Zusatzlich zum Witwen- oder Witwerversorgungsgenul3 bzw. zum Versorgungsgenul3 der hinterbliebenen
eingetragenen Partner gebuhrt fir jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Héhe von 50 v.H. des
monatlichen Witwen- oder Witwerversorgungsgenusses bzw. des monatlichen Versorgungsgenusses des
hinterbliebenen eingetragenen Partners.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 27 NÖ GÄG 1977 Witwen- und Witwerversorgung
	NÖ GÄG 1977 - NÖ Gemeindeärztegesetz 1977


